
menlebenden Kinder auswirken kann. So etwa hat ein ge-
schiedener Elternteil ungeachtet des Alters des von ihm be-
treuten Kindes einen Unterhaltsanspruch gegen den anderen
Elternteil, wenn er eine angemessene Erwerbsarbeit nicht
findet. Räumt der Gesetzgeber aber dem geschiedenen Ehe-
gatten einen Unterhaltsanspruch allein wegen der persönli-
chen Betreuung des gemeinsamen Kindes ein, dann verbietet
es ihm Art. 6 Abs. 5 GG, die Dauer der für notwendig
erachteten persönlichen Betreuung beim ehelichen Kind an-
ders zu bemessen als bei einem nichtehelichen Kind.
Weder dem Wortlaut des § 1570 BGB noch seiner Entstehungs-
geschichte ist eine über die Kinderbetreuung hinausgehende
Ausrichtung des Unterhaltsanspruchs zu entnehmen. Für den
vom Gesetzgeber erst später nachgeschobenen Hinweis, dass
der Betreuungsunterhalt auch durch den zusätzlichen Schutz-
zweck der nachehelichen Solidarität begründet sei, finden sich
keine Anhaltspunkte. Die ausschließlich nach dem Kindesalter
bemessene Dauer des Unterhaltsanspruchs aus § 1570 BGB
spricht vielmehr gegen die Annahme und Berücksichtigung
eines solchen weiteren, die Dauer des Anspruchs bestimmenden
Grundes. Auch die Rechtsprechung richtet die Unterhaltsdauer
ausschließlich am Alter der Kinder aus. Das Alter eines Kindes
ist sicherlich ein geeigneter Anknüpfungspunkt, um den Bedarf
eines Kindes an persönlicher Betreuung durch einen Elternteil
zu bestimmen. Das Alter ist aber kein tauglicher Maßstab dafür,
zeitlich zu bestimmen, wie lange einem Elternteil nicht wegen
der Kinderbetreuung, sondern wegen seines Vertrauens auf die
während der Ehe eingenommene Rolle als Betreuer des Kindes
Unterhalt gewährt werden sollte. Auf Grund der Anknüpfung
ausschließlich an das Alter des Kindes beruht die unterschiedli-
che Dauer des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt allein auf
einer unterschiedlichen Einschätzung des Betreuungsbedarfs

von nichtehelichen und ehelichen Kindern. Dies aber verbietet
Art. 6 Abs. 5 GG.
II. § 1615l Abs. 2 Satz 3 BGB verletzt dagegen nicht das von
Art. 6 Abs. 2 GG geschützte Elternrecht. Die zeitliche Begren-
zung des Unterhaltsanspruchs auf in der Regel drei Jahre ist im
Lichte des Art. 6 Abs. 2 GG nicht zu beanstanden. Zum einen
liegt es in der Einschätzungskompetenz des Gesetzgebers, für
wie lange er es aus Kindeswohlgesichtspunkten für erforderlich
und dem unterhaltspflichtigen Elternteil zumutbar erachtet, die
persönliche Betreuung des Kindes durch einen Elternteil durch
Gewährung eines Unterhaltsanspruchs an diesen zu ermögli-
chen. Zum anderen hat er jedem Kind ab dem dritten Lebensjahr
einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz eingeräumt. Damit
hat er sichergestellt, dass ein Kind ab diesem Alter in der Regel
eine außerhäusliche Betreuung erfahren kann. Es ist eine vertret-
bare Einschätzung des Gesetzgebers, wenn er es deshalb nicht
für notwendig erachtet hat, den betreuenden Elternteil länger
von seiner Erwerbsobliegenheit zu entbinden, vielmehr unter
Auswertung wissenschaftlicher Studien davon ausgegangen ist,
eine Betreuung des Kindes im Kindergarten sei diesem nicht
abträglich, sondern fördere wichtige Kompetenzen des Kindes.
III. Für die Beseitigung des verfassungswidrigen Zustands
stehen dem Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten zur Ver-
fügung. So kann er eine Gleichbehandlung der Regelungs-
sachverhalte durch eine Änderung des § 1615l BGB, durch
eine Änderung von § 1570 BGB oder durch eine Neuregelung
beider Sachverhalte vornehmen. Dabei hat er nur in jedem
Fall einen gleichen Maßstab hinsichtlich der Dauer des Be-
treuungsunterhalts bei nichtehelichen und ehelichen Kindern
zugrunde zu legen.

Grenzen sollen Unterhaltsschuldner nicht l�nger sch�tzen

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministerium der Justiz vom 19.4.2007

Die Justizministerinnen und -minister der Europäischen
Union haben sich heute dafür ausgesprochen, die grenzüber-
schreitende Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen in der
Europäischen Union erheblich zu erleichtern.
„Unterhaltsschuldner sollen sich innerhalb Europas nicht länger
hinter Grenzen verstecken können“, sagte die EU-Ratsvorsit-
zende und Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. „Unterhalts-
berechtigte, vor allem Kinder, sollen ihre Ansprüche auch dann
effektiv durchsetzen können, wenn der Unterhaltsschuldner in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union lebt oder
sich sein Vermögen dort befindet. Zukünftig soll deshalb ein

Urteil in Unterhaltssachen, das beispielsweise von einem deut-
schen Gericht erlassen wurde, ohne weitere Verfahrensschritte
in Frankreich oder anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union vollstreckt werden können. Unionsbürgerinnen und -bür-
ger sollen zudem noch weitergehend als bisher durch staatliche
Behörden unterstützt werden, wenn sie Schwierigkeiten haben,
ihre Ansprüche in einem anderen Mitgliedstaat durchzusetzen.
Nicht selten scheitert die Durchsetzung eines Unterhalts-
anspruchs schon daran, dass nach dem Umzug eines Schuldners
in ein anderes Land seine Anschrift und seine Vermögensver-
hältnisse nur schwer zu ermitteln sind“, ergänzte Zypries.
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Die Europäische Kommission hat im Dezember 2005 einen
Verordnungsvorschlag vorgelegt, der Regelungen für die
grenzüberschreitende Durchsetzung von Unterhaltsansprü-
chen enthält. Der Rat hat sich heute erstmalig mit diesem
Vorschlag befasst und sich auf vier wesentliche Leitlinien für
die weiteren Arbeiten an der Verordnung geeinigt:
– Unterhaltsentscheidungen von Gerichten eines Mitglied-

staats sollen zukünftig ohne jedes Zwischenverfahren in
allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vollstreck-
bar sein.

– Es soll ein System von Zentralen Behörden eingerichtet
werden, die unterhaltsberechtigte Bürgerinnen und Bürger
der Europäischen Union bei der Durchsetzung ihrer An-
sprüche unterstützen. Diese staatlichen Stellen sollen bei-
spielsweise dabei helfen, den Aufenthaltsort eines Schuld-
ners zu ermitteln oder Auskünfte über sein Vermögen
einzuholen.

– Die Mitgliedstaaten sollen weiterhin mit Staaten außerhalb
der Europäischen Union bilaterale Verträge schließen kön-
nen, um den Bürgerinnen und Bürgern eine effektive

Durchsetzung ihrer Unterhaltsansprüche auch in den Fällen
zu erleichtern, in denen der Unterhaltsschuldner in einem
Nicht-EU-Staat lebt. Der Rat hat insoweit den Auftrag
erteilt, den rechtlichen Rahmen für den Abschluss solcher
bilateraler Abkommen durch die Mitgliedstaaten unter
Wahrung des Gemeinschaftsinteresses auszuarbeiten.

– In Verfahren ohne Bezug zu einem anderen Mitgliedstaat
soll weiterhin allein das nationale Recht gelten. Das ent-
spricht dem Gedanken der Subsidiarität. In solchen Fällen
gewährleisten schon die bewährten nationalen Regelungen
die effiziente Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Parallel zu den Brüsseler Beratungen einer Unterhaltsverord-
nung wird in Den Haag ein weltweites Unterhaltsüberein-
kommen verhandelt. Die Justizministerinnen und -minister
betonten heute die Bedeutung der Haager Ergebnisse für die
weiteren Arbeiten an der Unterhaltsverordnung.

Z�gige Entscheidungen in Familiensachen

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Justiz vom 9.5.2007

Das Kabinett hat heute eine grundlegende Reform familien-
rechtlicher Verfahren beschlossen. Darüber hinaus wird das
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Betreuung, Unter-
bringung, Nachlass, Register, Freiheitsentziehung) neu gere-
gelt. Das Gesetz soll Mitte 2009 in Kraft treten.

I. Reform des familiengerichtlichen Verfahrens

Das gerichtliche Verfahren in Familiensachen wird erstmals
in einer einzigen Verfahrensordnung zusammengefasst und
inhaltlich vollständig neu geregelt. „Ein familiengerichtliches
Verfahren ist wie kein anderes Gerichtsverfahren von Gefüh-
len geprägt. Mit unserer Reform wollen wir weitere Möglich-
keiten schaffen, um familiäre Auseinandersetzungen vor Ge-
richt so fair und schonend wie möglich auszutragen“, sagte
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.
Im Hinblick auf familiengerichtliche Verfahren sind u.a.
folgende Änderungen vorgesehen:
– Dringliche Kindschaftssachen, insbesondere Streitigkeiten
über das Umgangsrecht müssen vorrangig und beschleunigt
bearbeitet werden. Beiden Elternteilen soll der Umgang mit
dem Kind auch während eines anhängigen Verfahrens möglich

sein, damit die Beziehung nicht leidet. Die Verfahrensdauer in
umgangsrechtlichen Verfahren (2005: im Schnitt 6,8 Monate)
soll verkürzt werden. Einvernehmliche Lösungen der Eltern
werden gefördert und auf eine klare Rechtsgrundlage gestellt.
– Die Verfahren sollen zeitnah verhandelt werden. Das Ge-
richt soll den Fall spätestens einen Monat nach Eingang des
Antrags mit allen Beteiligten erörtern. Erste Priorität soll die
einvernehmliche Lösung des Konflikts haben. Gelingt dies
nicht, muss das Gericht über eine einstweilige Anordnung
nachdenken. Gerade in Fragen des Umgangsrechts muss
schnell entschieden werden, damit der Kontakt zwischen
Kind und nicht betreuendem Elternteil aufrechterhalten wird
und die Beziehung keinen Schaden nimmt.
– In Fällen von Kindeswohlgefährdung kann das Gericht früher
als bisher eingeschaltet werden. Es kann mit den Eltern ein so
genanntes Hilfegespräch führen, um zu klären, wie die Familie
unterstützt werden kann. Auch diese Fälle müssen im Interesse
der Kinder vorrangig und beschleunigt bearbeitet werden.
– Die Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte des betroffenen
Kindes werden verstärkt. In schwierigen Fällen wird das Kind
künftig von einem Verfahrensbeistand unterstützt. Dessen
Aufgabe ist es, im gerichtlichen Verfahren die Interessen des
Kindes zu vertreten und das Kind über den Ablauf des Ver-
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